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Text 

Qualitätswein 

§ 24. Die Bezeichnung mit dem Namen einer kleineren geografischen Einheit als das Weinbaugebiet ist 
auch dann zulässig, wenn 

 1. der Wein mit einem Erzeugnis gesüßt worden ist, das im gleichen Weinbaugebiet gewonnen wurde; 

 2. der Wein aus einer Mischung von Trauben, Traubenmosten oder Jungweinen, die aus einer 
geografischen Einheit stammen, deren Name für die Bezeichnung vorgesehen ist, mit einem Erzeugnis 
gewonnen wurde, das zwar im gleichen Weinbaugebiet, aber außerhalb der genannten geografischen 
Einheit gewonnen wurde, sofern der Qualitätswein zu mindestens 85% aus Trauben gewonnen wurde, 
die in der geografischen Einheit geerntet wurden, deren Namen er trägt. 


